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Antrag vom 28.02.2022, OF 97/16 

 
Betreff:  
Haushalt 2022 
Produktbereich: 16 Bau und Unterhalt von Verkehrsanlagen 
Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen 
 
Umbau der Straßenkreuzung Vilbeler Landstraße/Borsigallee/Leuchte/Triebstraße in einen 
Kreisverkehr 
 
 
 

Der Ortsbeirat wolle beschließen: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Für das Haushaltsjahr 2022 werden in der Produktgruppe 16.03 die erforderlichen Mittel für 
die Planung und den Umbau der Straßenkreuzung Vilbeler Landstraße/Borsigallee/Leuchte/ 
Triebstraße in Enkheim in einen Kreisverkehr eingestellt. 
 
 

Begründung: 

Durch das Baugebiet in der Leuchte besteht seit Mitte/Ende 2021 ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen auf der Barbarossastraße und der Riedstraße durch 
Baustellenfahrzeuge und sonstige LKW. Dieser Zustand wird in den kommenden Jahren so 
bleiben, vielleicht sogar zunehmen. Ist das Neubaugebiet dann erschlossen und bebaut, 
bleiben die Baufahrzeuge zwar weg, aber dafür werden die Neu-Enkheimer die beiden 
Straßen benutzen. Da in der heutigen Zeit viele Familien mehr als ein Auto haben, ist davon 
auszugehen, dass der Verkehr nicht weniger wird. 
Zusätzlich zum „normalen“ Verkehr kommen noch die beiden Busse der VGF aus 
Fahrtrichtung Bergen hinzu, die die Situation in beiden Straßen noch verschärfen, da 
einseitiges Parken, in erster Linie Anwohner, erlaubt ist (hier soll auch nichts geändert 
werden!) 
 
Mit einem Kreisverkehr an o.g. Kreuzung und Öffnung der Leuchte verteilt sich der Verkehr 
und kann zügig abfließen. 
 
Der aktuelle Zustand ist mittlerweile unhaltbar und den Anwohnern nicht mehr vermittelbar. 
Der Verkehr sollte gleichmäßig verteilt werden und nicht einseitig die Bürger belasten. 
 
 
 
Antragsteller:  
           SPD  
 
Vertraulichkeit: Nein  
 
Hauptvorlage:  
           Vortrag des Magistrats vom 18.02.2022, M 29  
 
Beratung im Ortsbeirat: 16  
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Beratungsergebnisse: 

 
9. Sitzung des OBR 16 am 22.03.2022, TO I, TOP 9 

            

 Die Vorlagen OF 99/16 wird zum interfraktionellen Antrag erklärt. 

 Die Vorlage OF 100/16 wird zum interfraktionellen Antrag erklärt. 

 Beschluss:  Etatanregung EA 112 2022  

Etatanregung EA 113 2022  

Etatanregung EA 114 2022  

Etatanregung EA 115 2022  

Etatanregung EA 134 2022  
 1.  Der Vorlage M 29 wird zugestimmt.  

 2.  Die Vorlage OF 97/16 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.  
 3.  Die Vorlage OF 98/16 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.  
 4.  Die Vorlage OF 99/16 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.  

 
5.  Die Vorlage OF 100/16 wird mit der Maßgabe beschlossen, dass in 

Ziffer 1. und 2. jeweils die Summe "1.000.000 Euro" auf "1.500.000 
Euro" geändert wird.  

 6.  Die Vorlage OF 102/16 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.  

  
Abstimmung: 

 
zu 1.  4 CDU, GRÜNE, SPD, FDP, LINKE und BFF gegen WBE (= 

Ablehnung)  
bei einer Enthaltung CDU  

 zu 2.  WBE, CDU, GRÜNE, SPD, FDP und LINKE gegen BFF (= Ablehnung)  
 zu 3.  WBE, CDU, GRÜNE, SPD, FDP und LINKE gegen BFF (= Ablehnung)  
 zu 4.  Einstimmige Annahme  
 zu 5.  Einstimmige Annahme  
 zu 6.  Einstimmige Annahme  
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